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  Stadtrat 

Rathausgasse 1 
5000 Aarau 
 
T  062 836 05 25 
E  stadtrat@aarau.ch 
www.aarau.ch 

 

Aarau, 9. Januar 2017  
GV 2014 - 2017 / 332 
 
 

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 

Abwasserverband Aarau und Umgebung (AVAU); 
Baurechtsvertrag 
 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Abwasserverband Aarau und Umgebung (AVAU), mit Sitz an der Neumattstrasse 72, plant in 
den nächsten 15 Jahren eine Anlagenerweiterung der Abwasserreinigungsanlage (ARA). Er ist in 
diesem Zusammenhang an den Stadtrat gelangt mit der Bitte, zu prüfen, ob es möglich wäre, in 
der Nachbarschaft Land von der Stadt zu erwerben, um den Betrieb der ARA langfristig zu sichern. 

 
1. Zukunft Abwasserverband Aarau und Umgebung 
 
Der Abwasserverband Aarau und Umgebung (AVAU) bildet als Gemeindeverband eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Mit der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Aarau wird seit 56 Jahren 
eine Unternehmung der Entsorgungsbranche betrieben. Die dabei entstehenden Reststoffe werden 
einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt. Es werden dem Stand der Technik entsprechende 
Einrichtungen und Methoden eingesetzt, die es erlauben, alle relevanten Gesetze und Vorschriften 
gewässerschutzkonform einzuhalten. Durch eine weitsichtige Planung und Finanzierung werden 
der energetisch und somit ökologisch optimale Betrieb der ARA sowie eine möglichst ausgegli-
chene finanzielle Belastung der angeschlossenen Verbandsgemeinden langfristig sichergestellt. 
 
Dem AVAU gehören 11 Gemeinden an: Aarau, Biberstein, Buchs, Eppenberg-Wöschnau, Erlins-
bach, Gränichen, Küttigen, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden. 
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2. Konzept Abwasserreinigung des Kantons Aargau 
 
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, hat im Juni 2014 ein "Konzept 
Abwasserreinigung" (Aktenauflage) veröffentlicht, das vorsieht, die Abwasserreinigung im Kanton 
weiter zu regionalisieren. Innerhalb der letzten 20 Jahre konnte die Anzahl der Abwasserreini-
gungsanlagen von ursprünglich 94 auf 49 reduziert werden. Diese Entwicklung soll weitergeführt 
werden. Zusammenschlüsse sind konsequent umzusetzen, damit die Voraussetzungen für eine 
wirtschaftlich, ökologisch und betrieblich optimale Abwasserreinigung erfüllt werden können.  
 
Um das Ziel zu erreichen, besonders sensible Gewässereinzugsgebiete von gereinigtem Abwasser 
zu entlasten und die Abwasserreinigung in ländlichen Gebieten betrieblich zusammenzufassen, 
sieht das Konzept vor, im Kanton Aargau nebst den ARA-Zusammenschlüssen drei bis vier grösse-
re ARA-Zentren zu bilden: 
 
- ARA-Zentrum Unteres Aaretal 
- ARA-Zentrum Aarau 
- ARA-Zentrum Lenzburg 
- Option: ARA Zentrum Oberes Reusstal. 
 
ARA-Zentrum Aarau 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anlagen auf, welche im ARA-Zentrum Aarau zusammenge-
schlossen werden sollen. Dieser Zusammenschluss soll im Zeitraum von 15 Jahren erfolgen. 
 
ARA Dimensionierungs- 

Grösse (Einwohner) 
 Dimensionierungs- 

grösse ARA-Zentrum 
(Einwohner) 

Schöftland    15'000 Suhre  
Mittleres Wynental, Teufenthal     8'500 Wyna  
Attelwil     3'000 Suhre  
Kölliken   17'000 Uerke  
Aarau 125'000 Aare 168'500 
 
 
3. Zukunft Abwasserreinigung ARA 2040 des Abwasserverbandes Aarau und Umgebung 
 
Der AVAU hat sich schon 2012 grundsätzlich positiv zur Strategie des Kantons geäussert. Der Vor-
standsausschuss erhielt deshalb den Auftrag, mit dem Kanton die mögliche Erweiterung des Ver-
bandsgebiets zu prüfen. Parallel dazu liess der AVAU Anfang 2013 einen Bericht "Zukunft Abwas-
serreinigung ARA 2040" erarbeiten, welche die möglichen Ausbauszenarien aufzeigt 
(Aktenauflage). Der Bericht belegt, dass ein Ausbau der ARA auf dem bestehenden Areal nicht 
möglich ist, dies auch, wenn keine Netzerweiterung erfolgt. 
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Der Bericht "Zukunft Abwasserreinigung ARA 2040" kommt daher zu folgendem Fazit und Emp-
fehlung: 
- Die ARA Aarau wird in absehbarer Zeit dem neusten Stand der Technik angepasst werden 

müssen. Einerseits wird gestützt auf kommende Auflagen des Bundes eine zusätzliche Reini-
gungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen verlangt werden, andererseits stösst 
die aktuelle Biologie teilweise an ihre Grenzen. 

- Es wird erwartet, dass die Belastung deutlich zunehmen wird, aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums sowie wegen der vom Kanton angestrebten weiteren Zentralisierung der Abwas-
serreinigung (Entlastung der schwachen Gewässer im Wynen-, Suhren- und Uerkental). 

- Es ist wichtig, dass eine angemessene Flexibilität für die zukünftige Entwicklung sicherge-
stellt wird. Daher darf die Planung des Platzbedarfs nicht auf der kompaktesten Variante be-
ruhen. 

- Am heutigen Standort steht daher für eine Erweiterung aktuell nur noch die städtische 
Schrebergartenparzelle LIG 4151 zur Verfügung. 

- Die Beschränkung auf die bestehende ARA-Parzelle engt die Möglichkeiten für zukünftige 
Entwicklungen unannehmbar ein. Selbst für die Sicherstellung der Abwasserreinigung des 
heutigen AVA-Verbandsgebietes muss die Schrebergartenparzelle der Stadt reserviert werden. 

- Ein Neubau an einem neuen Standort ist aus raumplanerischer Sicht unrealistisch. 
 
Durch die Leitungsführungen ist der heutige Standort der Abwasserreinigungsanlage gegeben. Mit 
verhältnismässig kompakter Bauweise liessen sich alle absehbaren Bedürfnisse der Abwasserreini-
gung – unter Einbezug der Schrebergartenparzelle LIG 4151 der Einwohnergemeinde Aarau - er-
füllen (Anhang 1). Eine Verlegung der ARA an einen neuen Standort wurde ebenfalls untersucht. 
Eine solche Variante würde das Platzproblem lösen und die sensible Umgebung entlasten sowie 
die ARA-Parzelle für andere Nutzungen zur Verfügung stellen. Eine Verlegung wird jedoch durch 
die Grundwasserschutzzonen und Auenschutzgebiete eingeschränkt. Als neuer Standort in der 
Nähe von Aarau kämen lediglich das Gebiet "Schachenhöf" nördlich von Aarau Rohr oder der 
Rupperswiler Schachen in Frage (Anhang 2). Diese würden jedoch in unvorstellbarer Weise in den 
erst vor kurzem realisierten Auenschutzpark eingreifen. Aus raumplanerischen, umweltrelevanten 
aber auch aus rechtlichen und politischen Gründen dürfte eine Neubaulösung aareabwärts nicht 
realisierbar sein. Eine Neubaulösungsvariante soll daher nicht mehr weiterverfolgt werden.  
 
 
4. Flächenbedarf für die Erweiterung der ARA 
 
Direkt an das Grundstück der ARA grenzt die "Schrebergartenparzelle" LIG 4151 der Einwohner-
gemeinde Aarau mit einer Fläche von 18'109 m2. Die Ortsbürgergutsverwaltung verwaltet hier für 
die Einwohnergemeinde 70 Bündtenparzellen mit 67 Pächtern. Die Bündten werden an Einwohne-
rinnen und Einwohner von Aarau abgegeben, welche über kein zureichendes eigenes Gartenareal 
verfügen. Die abgeschlossenen Pachtverhältnisse sind unbefristet. Mit einer Frist von 6 Monaten 
kann die Pacht von beiden Seiten auf Ende des Pachtjahres gekündigt werden. Mit Schreiben vom 
2. September 2015 wurden die Bündtenpächterinnen und -Pächter informiert, dass der Stadtrat 
mit dem Abwasserverband Verhandlungen führt und das Bündtenareal voraussichtlich in ca. 10 
bis 15 Jahren für den Ausbau der ARA in Anspruch genommen werden müsse. Bis heute sind keine 
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schriftlichen Rückmeldungen von Pächterinnen und Pächtern bei der Ortsbürgergemeinde oder 
dem Stadtbauamt eingegangen. 
 
Der Abwasserverband Aarau und Umgebung ersuchte den Stadtrat um eine Reservation im Rah-
men einer vertraglichen Regelung. Für den Stadtrat steht dabei nicht ein Verkauf, sondern eine 
Abgabe im Baurecht im Vordergrund. 
 
Bündtenareal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Stadtbauamt wurde vom Stadtrat beauftragt, den Bedarf an Bündten im Rahmen einer Ge-
samtplanung zu prüfen und in diesem Zusammenhang eventuelle Ersatzstandorte zu evaluieren. 
Dieser Auftrag ist in Bearbeitung. Ersatzflächen sind allenfalls im Bereich Obermatte Buchs (Er-
weiterung der bestehenden Bündten der Ortsbürgergemeinde Aarau auf das Land der Einwohner-
gemeinde Aarau) und im Bereich Wydler in Rombach-Küttigen (Land der Einwohnergemeinde 
Aarau) denkbar (Anhang 3). 
 
 
5. Mögliche Erweiterungspläne des städtischen Werkhofs 
 
Mit einer Landabgabe an den AVAU wäre mittel- bis längerfristig eine Erweiterung des städti-
schen Werkhofes am heutigen Standort nicht mehr möglich. Eine Vergrösserung des Werkhofare-
als wäre allenfalls nötig, wenn zusätzliche Gemeinden entweder im Rahmen einer Fusion oder im 
Rahmen einer erweiterten Zusammenarbeit vom städtischen Werkhof aus bedient werden müss-
ten. In einem solchen Fall geht der Stadtrat hingegen davon aus, dass ein zweiter Standort in 
einer Nachbargemeinde realisiert bzw. übernommen werden könnte. 
 
 
6. Baurechtsvertrag 
 
Im Rahmen von Verhandlungen erklärte sich der Stadtrat bereit, mit dem Abwasserverband Aarau 
und Umgebung bereits heute einen Baurechtsvertrag für eine Teilfläche von Parzelle 4151 abzu-
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schliessen. Dies sichert dem AVAU die benötigte Landfläche, zuerst in der Form einer Reservation, 
danach als effektives Baurecht (Baurechtsvertrag Anhang 4). 
 
6.1 Baurechtsfläche 
 
Für die Teilfläche von 14'478,6 m2 von LIG Aarau 4151 wird ein selbständiges und dauerndes Bau-
recht begründet. 
 
6.2 Dauer des Baurechts 
 
Das Baurecht wird auf 95 Jahre eingeräumt, ab 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2111. Die Partei-
en gehen davon aus, dass die Reservationszeit etwa 15 Jahre beträgt und nachher für 80 Jahre 
vom Baurecht effektiv Gebrauch gemacht wird. 
 
Sofern die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage bis 2035 nicht realisiert (Baubeginn) wird, 
ist der Baurechtsvertrag wieder aufzuheben und das Baurecht zu löschen. Die geleisteten Reserva-
tionsentschädigungen verbleiben der Baurechtsgeberin. 
 
6.3 Baurechtszins / Reservationsentschädigung 
 
Der Abwasserverband Aarau und Umgebung verpflichtet sich, der Stadt Aarau ab 1. Januar 2017 
einen Baurechtszins von jährlich 42'000 Franken im Sinne einer Reservationsentschädigung zu 
entrichten. Die Reservationsentschädigung ist per 1. Januar 2027, also nach 10 Jahren, an die 
Teuerung anzupassen. Die Vertragsparteien gehen bei Vertragsabschluss von einem derzeitigen 
Verkehrswert der Parzelle von ca. 600 Franken pro m2 aus.  
 
Ab Baubeginn der Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage soll der für den Baurechtszins   
massgebliche Landwert auf Grund des dannzumaligen Verkehrswertes neu vereinbart werden. 
Dazu soll ein neutrales Schätzungsgutachten erstellt werden. Bei Uneinigkeit entscheidet das im 
Vertrag vereinbarte Schiedsgericht. 
 
Der Basislandwert gilt nach Inanspruchnahme während einer Dauer von jeweils 10 Jahren. Nach 
Ablauf dieser Periode wird der Basislandwert jeweils für eine weitere Periode von 10 Jahren auf-
grund der dannzumaligen Bodenwertverhältnisse neu bestimmt.  
 
Der Baurechtszins berechnet sich aufgrund des massgeblichen Basislandwertes zum jeweiligen 
Zinsfuss der Aargauischen Kantonalbank für Hypothekardarlehen von Wohnbauten im ersten 
Rang, bei Vertragsschluss 2.75 % (Anhang 5). 
 
 
7. Schlussfolgerungen 
 
Die Kläranlage Aarau ist ein wichtiger Betrieb für Aarau. Sie soll am jetzigen Standort bestehen 
bleiben können. Aus diesem Grund ist der Stadtrat der Meinung, dass mit dem Abwasserverband 
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Aarau und Umgebung (AVAU) an der Neumattstrasse 72 ein Baurechtsvertrag über die Teilfläche 
von 14'478,6 m2 von Parzelle 4151 abgeschlossen werden soll. Alternative Landflächen für die 
Erweiterung der ARA stehen aus heutiger Sicht nicht zur Verfügung. Die Reservationsentschädi-
gung wird von den Parteien als faire Abgeltung für die Reservation des Grundstücks, welches heu-
te noch mit Bündten belegt ist und somit der ARA derzeit nicht zur Verfügung steht, betrachtet. 
 
Der bei Inanspruchnahme des Landes der Grundeigentümerin Stadt zu bezahlende Baurechtszins 
ist dannzumal durch ein neutrales Schätzungsgutachten zu ermitteln. Bei Uneinigkeit entscheidet 
das im Baurechtsvertrag vereinbarte Schiedsgericht. Die Landwertfestlegung wird damit auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. 
 
 
Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 
 
A n t r a g :  
 
Der Einwohnerrat möge den Baurechtsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Aarau, als Bau-
rechtsgeberin und Eigentümerin von Liegenschaft Aarau 4151, und dem Abwasserverband Aarau 
und Umgebung, als Baurechtsnehmer, genehmigen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Stadtrats 
 
Jolanda Urech Daniel Roth 
Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
 
 
Anhang: 
 
1. Situationsplan Schrebergartenparzelle LIG 4151 
2. Orthofotos Umgebung Schachenhöfe Aarau Rohr und Schachen Rupperswil 
3. Orthofotos Gebiet Wydler, Rombach und Obermatte, Buchs 
4. Baurechtsvertrag, Entwurf vom 31.10.2016 
5. Schreiben vom 1. Februar 2016 der Aargauischen Kantonalbank, Aarau 
 
 
Verzeichnis der aufliegenden Akten: 
 Konzept Abwasserreinigung vom Juni 2014 des Kantons Aargau 
 Bericht Zukunft Abwasserreinigung ARA 2040 der Hunziker Betatech AG 
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Anhang 1 
 
 
Situationsplan Schrebergartenparzelle LIG 4151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 I:\Daten\BESCHLUS\ER2017\ER17-332.docx 

 

Seite 8 von 22 

Anhang 2 
 
Orthofoto Umgebung Schachenhöfe Aarau Rohr 

 
 
Orthofoto Umgebung Schachen Rupperswil 
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Anhang 3 
 
 
Gebiet Wydler, Rombach 

 
 
Gebiet Obermatte, Buchs 
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Anhang 4 
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Anhang 5 
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